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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.09.1992

Norm

ABGB §727

Rechtssatz

Für die Ansicht, daß das gesetzliche Verwandtenerbrecht nicht ( nur ) auf der Abstammung beruht, sondern ( überdies )

ein besonderes Naheverhältnis zwischen Eltern und Kindern voraussetzt, fehlt im positiven österreichischen Recht jede

Grundlage.
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